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Oels,» den 29. Dezember 1922

Juserate werden bis Donnerstag mittag in
der Geschäftsstelle angenommen. —- Preis für

die fünfgespaltene Petitzeile 15,00 M., für

außerhalb des Kreises Oels Wohnende 20,00 M.

Druck und Verlag

A. Ludwigs Buchdruckerei Rothe, Politt & Co-
in Oels.

Ha Jahrgang.

Amtlicher Teil.
A. Bekanntmachungen des Landrats.

O els, den 23. Dezember 1922.
Lanidrat Dr. U n cf exlsl ist svosnr 23. Dezember 1922 bis

einschließlich 7. Januar 1923 heurlauht.
Seine Vertretung übernimmt

in Kreisausschußangelegenheiten »das-. Kreisausschusßmist-
glied Landrat a. D. R oja h n, -

in der landrätlichen Verwaltung Kresissekretär S chsu lz.

O e l s, iden- 28. Dezember 1922.
' Getreideumlage.

Nach dem Gesetz vom 27. Oktober 1922 sind die Fristen
zur Albliesferuing von Umlagegetreide wie folgt festgesetzt worden-:

Das zweit-e und dritte Drittel der Umlagse ist anstatt in
zwei Fristen in vier Fristen zu gleichen Teilen an die Kreis-
getreidestelle zu liefern, und zwar bis zium 31. Dezember 1922,
31. Januar 1923, 28. Februar 1923 und 15. April 1923.

Da verschiedene Landwirte über diese Vorschriften nich-i
unterrichtet sind, ersuche ich, diese Bebanntmachiumg sofort orts-
üblich zu veröffent:lichens.

Der Vorsitzende des Kreisa«usschusses.

J. Nr. L. III. 2116. Oels, den 22. Dezember 1922.

Aenderungen des IV. Buches
der Reichsversicheruugsordnnng (Jnvalidenvcrsicherung).
Nach dem im ReichsgesetzblattHTeil Iv Nr. 76) vom

18. November 1922 veröffentlichen Gesetze vom 10. November 1922
treten in der Invalidenversicherung verschiedene Aendernngen ein.
Die wichtigsten s nd folgende:

1.Die Doppelzwangsversiicherung (Jnvaliden- neben An-
gestellte versicherung) hört mit dem 1. Januar 1923 auf;

2. Die Invalidenversicherung beginnt vom 1. Januar 1923
ab nicht erst nach vollendetem 16. Lebensjahre einer Person,
sondern mit dem Tage, an welchem die dem Invalidenver-
sicherungszwange unterliegende Person anfängt, ohne Ent-
geld zu arbeiten;

3. Alle bisher nach dem Jnvalidenversicherungsgesetz ver-
sicherten Betriebsbeamten Werkmeister und andere Ange-
stellten, Handlungsgehilfen und Handlungslehrlinge, Ge-
hilfen und Lehrlinge in Apotheken, Lehrer und «Erzieher,
Musiker, Büroangestellte und in der Krankenpflege be-
schäftige Personen unterliegen ohne Rücksicht darauf, ob
diese Beschäftigung ihren Hauptberuf bildet, vom 1. Jan. 1923
ab nur noch der Angestelltenversicherung; -

4. Die Hansgewerbetreibenden sämtlicher Berufsarten (also
nicht nur diejenigen der Tabak- und Textilindustrie) unter-
liegen vom 1. 1. 23 ab der Jnvalidenversicherungspflicht;

5.Altersr nten werden vom 1. 1. 1923 ab nicht mehr gewährt.
Von diesem Zeitpunkte ab kommen (außer Witwen- oder

« Witwerrenten)' nur noch Jnvalidenrenten zur Anweisung
und zwar —- unter der Voraussetzung daß die Wartezeit
erfüllt und die Anwartschaft erhalten ist —

« a) an invalide Personen ohne Rücksicht auf das Lebens-
alter Ivom Zeitpunkt des Gintrittis der Invalidität

5' « »
sinds-. _
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10.
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b) an Personen, die sdas 65. Lebensjahr vollendet haben-,
von diesem Zeitpunkte abs. .

Vom 1. Januar 1923 abswesrden nach der Höhe des Jahres-
arbeitsverdienstes für die Versicherten folgende Lohnklsassen
gebildet:

Lohnklae 1 bis 7200 all
Loshnklas e 2 von 7 200 all bis
Lohnklasse 3 vson 14400 all bis
Lohnklase 4 Ivon 28 800 all bis
Lohnklasse 5 von 50 400 alt bis
Loshnklasse 6 von 72000 all bis
Lohnklalse 7 von 108 000 all bis
Lohnklalse 8 von. 144000 all bis
Lohnklasfse 9 von 216 000 all bis
Lohnklasse 10 von 324 000 all bis 432 000 all
Lohnklasse 11 von 432 000 (/15 bis 576000 all
Lohnklasse 12 von 576.000 all 122720000 all
Lohnblasse 13 von 720000 J1 und darüber.

Der Wochenbesitrag beträgt in der «
Klasse 1 . . . 10 all Klasse 8 . . . 110 all
Klasse2 ...20all « Klasse 9...145 all
Klasse 3 . . . 30 alt Klasse 10 . . . 180 all
Klasse 4 . . . 40 all Klasse 11 . . . 225 all

. 270 kll
. 320 all

14 400 all
28 800 all
50 400 all
72 000 alt«

108 000 all
144000 all
216000 all-
324 000 all

—
:
‚
’
1
—
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Klasse 5 . . . 50 kll Klasse 12 . .
Klasse 6 . . . 65 all Klasse 13 . .
Klasse 7 85 all

. Hat ein Versicherster Beiträge zur Invalidenversicherung
und zur Angestelltenversicherungs entrichtet (Wansderver-
sicherter)· und die Warte eit soswoshl für die Jnvalisdenrente
aus der Invalidenversicherung- als auch für das Ruhe-geld’
aus der Angestelltenversicherung erfüllt, so kann er, wenn
die Anwartschaft nicht erloschen ist, entweder die Invaliden-
rente oder sdas Ruhegeld-w·ählens. Wählt er die Rente aus
sder Jnvalidenversicherung, so erhöht sischs diese um einen
bestimmten- Betrag (St·eigerungssatz) für jede der Wochen,
sur »die der Versicherte Beiträge zur Ansgesstelltenversicherung
geleistet hat, und umgekehrt. '

. Zu den Ren-ten asus der Invalidenversicherung tritt vom
1. Januar 1923 ab als Rentenerhöshunig eine Tieuerungsk
zubage.· Sie it Bestandteil sder Rente und beträgt bei fden
Invaliden-; itwene und Witwerrenstsen jährlich 9000 all,
bei den-« Waxisenrenten jährlich 4500 all.

. Hat der Empfänger der Jnvaslidenrente Kinder unter fünf-
zehn Jaihrsen, so erhöht sich die Jnva.lidenrent.e für jedes-
von ihnen um jährlich 960 all.
Vosm 1. Januar 1923 antritt zu- dens Ren-tem, die vor
diesem Tag-e festgesetzt sind, als Renstenerhöhung eines Teue-
rungskzlutllsgsge Sie ist Bestandteil der Rente und beträgt
mona .1 .

bei Emepfängern ein-er Invaliden-, Alters-, Witwen- oider
Witwerrente 750 all,

bei Empfangern sein-er Waisenrente 375 all.
Diese Rentenerhöhungen treten an die Stelle der bisherigen
Rentenerkhöshungen
zur die Zeit vom 1. Januar 1923 ab dürfen nur die auf
rund dieses Gesetzes ausgegebenen neuen Beitragsmarben

verwendet werden Die alten, nicht mehr gültigen Bei--
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tragsinarkeni können binnen 2 Jahren nach Ablauf ihre-r
Gültigkeiitsdauer bei den Marbensverkaiufsstellen gegen gul-
tige Markeii in gleichem Geldwert umgetauscht werden

« Der Vorsitzende des sBeriic’heririigrfiaintä.

"U III A Nr. 2579. B e rlin W 8, den 24. Nov. 1922.
Richtliuien zur Aufstellung von Lehrplänen
für die oberen Jahrgäzigc der Volk-sschiilc:i.

kliachdeni nunmehr auch die ,,S)«iichtlinien zur Aufstellung
Von Lehrplsäneu für die oberen Jahrgänge der Volks-schu.le« er-
schienen siud und damit die ,,Allgemeiue Verfügung über Eins-
richtiing, Aufgabe und Ziel 1er preußischen Bo.lk-ssc"hiile« vom
15. Oktober 1872, soweit sie Bestimmungen über den Lehren-an
enthält, außer Kraft gesetzt ist, erscheint es erwünscht, daß mög-
lichst in jeder Volks-s zule wenigstens ein Stück der ,,i)iichtlinien«
vorhanden ist. Die Beschaffung eines solchen, nötigenfalls ans
Kost-en des Schulvorbandes ist dahier überall anzustreben

Eine für diesen Zweck geeignete Ausgabe der ,,S)iicht«li-nien«
list im Verlag-e svon Ferdinand Hirt & Sohn in Breslau er-
schienen . 1 ·

Der Preußifche Minister für Wissenschaft, Kunst und
Volksbildung
J A.

gez. K a e f t n e r.
L. II. 1017. , O e l s, den 23. Dezember 1922.s

Der Preis dieser Ausgabe stellt sich wie folgt:
Einzelstiicke Grundzahl ()«.9·l)«
Bei Bezug von 20 Stück aYi Grund-Fahl 0,85
Bei Bezug von 40 Stück an Grundzahl 0„80

Die vorstehenden Grund-zahlen sind mit der Sschlüsselzsahl
des Deutschen Verlegervereins und des Börseusvereius der Deut--
scheu Buchhsäudsler, die zurzeit 300 beträgt, zu vervielfältigen,
um den gegenwärtigen Endpreis festzustellen Dies-er Preis gilt
solange, als eine Veränderung der Schlüsselzahl nicht stattfindet,
und es empfiehlt sich daher die möglichst unigehende Beschaf-
fung, da leider bei den augenblicklich immer schwieriger wer-
deiideu wirtschaftlichen Verhältnissen miit einer Aeuderung der
Schliisselzahl in absehbarer Frist gerechnet werd-en muß.

Die Aufgabe vou Sammelbestellungeu dürfte sieh in Au-
betracht der dadurch eintretenden Preisermsäßsiigung empfehlen-

Ich ersuche, für jede Schule wenigsten-s ein Stück der »Richt-
liuien« zu beschaffen .

Breslau, den 15. Dezember 1922.
Polizeiverordiiung.

Auf Grund der §§ 1.3«7, 139 1111D 140 des Gesetz-es über
die allgemeine Liandessvserwaltung vom 30. Juli 1883 (Gesetii-
sammlung S. 195), des § 10 Teil II Titel 17 des Allgemeinen
Landrechts und der- §§ (-3«—, 12 und "15 des Gesetzes- über die
Polizeiverwaltungi vom 1]. März 1.850 (Ge-setzsammlung S. 165)
wird mit Zustimmung des Provinzialrats unt-er Aufhebung der
Polizieiverosrdnung- vom 18. Oktober 1922 —- Amtsblsatt Bresslan
sSsonderiausgabe vom 30. Oktober 1.922, Lieguxitz S 290 Nr. 831-
——— sur den Umfang- dser Provinz Niederschlsesien folgendes ver--
ordnet: s

- 1
Der Ausschank von Branntwein oder Spiritus ist in allen

Branntweinschaukstättsenr Likörstii-beii;, Kabaretts, Bars _111D
Dielen, die als solche den Gewerbebetrieb gegenwärtig ausü en.
oder im Falle bon Nieubonzessioniesruugen später ausüben wer-
Den‚_ von 6 Uhr abends bis 8 Uhr morgens verboten-.

· « 2
Ju allen sonstigen Gast-- und Streifewirtschaften-, Weinhaud-

lungeu und Ckafes ist der Ausschank von Branntwein oder
Spiritus von 9 Uhr abends bis 8 Uhr morgens verbot-en
» In diesen- Betriebsen ist jedochi von 9 Uhr bis 11 Uhr
isihbeitidts der Ausschank von Kognak, Arrak-, Rum und Grog ge-

a· e . . «
. · §·3. ‘ »

‚_ ‚- Den Vorschriften in den §§ _1 nnd 2 unterliegt auch- der
Ausschank san die Mitglieder der sich in den dort bezeichneten Be-
trieben.anfhaItenDen geschlossenen Gesellschaften

4
» Die Vorschriften in § 2 finden aus die Bahnwirtschaften

mit der Maßgabe Anwendung, daß auf den- Zugaufensthalts-
stationen den mit Fahrkarten versehen-en Reisen-den Kognak,
Arrak, Rum- und Grog auch über 11 Uhr abends- hinai.is«·vesr-
abfoslgt werden- dars.

§ 5
Als Branntwein oder Spiritiis im Sinne vorstehend-er An-

ordnung gelten aElle Flussigkeitem die durch Gärung und Destil-
lation aus Pflanzen-stofer gewonnen werden und aus Wasser

 
I

1111D Alkohosl bestehen-, sowie die zum Triukgenuß bestimmten
Flüssigkeitem welche hieraus hergestellt oder hiermit in einem-
Maße gemischt find, das den- zsur Haltbarmachung des Getrainks
notweudi sen Spritzuisatz übersteigt, insbesondere auch Likso·re,
Kognak, Ebro-g § 6

Zuwiderhandliingen gegen -ieses Verbot werden« soweit
nicht noch anderweit nach den bestehen-den gesetzlichen Bestim-
mun»-en-·eine höhere Straf-e verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu
600 Mark bestraft. An Stelle der Geldstrafe tritt im Unver-
mögenssall eine entsprechende Halftstrase

Strafbar weg-en Uebertretung des Verbots mach-en sich nicht
nur der Inhaber oder Leiter, sondern auch- «di-e»Angestellten des
Gewerbebetriebes, denen die Bedienung der Gaste obliegt.

· 8
Dies-e Polizeiberordsnuug tritt mit dem Tage ihrer Ver--

öffentlichung in Kraft. Alle bestehenden, von den nach-geord-
neten Behörden erlassen-en Polizeivserosrduuugen, welcheden Aus-
schauk von Br«ai«iiit-wein oder Spiritus betreffen, bleib-en in
Kraft, soweit sie den Ausschauk von Branntwein»so-dser»Sipiiritu.s
noch weiter einschränken Jm übrigen werden« sie außer Kraft
e e t.

g f tzDie nachgeordneten Behörden sind auch in Zukunft befugt,
Polizeiperordnungen zu erlassen, welche den Ansschiank von
Branntwein oder Spiritus noch weiter einschränken

Der Oberpräsidcnt der Provinz Niedserfchlefien
‑ gez. Z im me r.

L. I. 9807. Oels;,« Den_27. Dezember 1922.
Vorsteheude Polizeiberorduung bringe ich hiermit zur

Kenntnis und sersuche die Ortspolizeibehörden, für ihre sofortige
weiter-e Veröffentlichung in üblieher Weise Sorge zu tragen-.
Die Ortsbolizeibehördeu uan die Herren Laiidjäger sersuche ich,
ihre Durchführung zu überwachen Die Polizeiperordnuug vom
18. Oktober 1922 —- Kreisblatt Si. 243 —- ist aufgehoben

L. 19717. O els, den »:27. Dezember 1922.
Vierf. 11.1111. d. J. v. 9. 12. 1922 —- 1103494 —- -

Vers-amuilungsspolizei. .
In der Sitzung des Preiiszs. Landtag-es vom 2-0. 10. 1922

habe ich im Hinblick auf Artikel 123 der Reichstoerfassiing.l vom
11. 8. 1919 (RGBl. S. 1883) erklärt, daß a) Versammlungen
politischer Parteien ohne weiter-es polizeilich zu schützen sei-eu,
weil die Verantwortung dafür, dasz dies-e Bersammlungen fried-
lich und nnbewaffnet abgehalten würden, den Parteien über-
lassen werden ksöuute, b) daß unbestimmte politische Gruppen
zu Versamsmluugeu uur dann zugelassen und geschützt werden
sollten, wenn die Polizeibehörde die Ueberzeuguusg gewinne, daß
die Teilnehmer sichs friedlich und unbewsaffnet versammeln

Als politische Partein im Sinne dieser Erklärung sind- alle
im Reich-steige und Lan tage vertreten-e11 Partei-en anzusehen
Politischen Partei-en angeschlossen-e oder voiu ihn-en geschützte
Jug«endverb-äude, Beriifssvereiuigunsgen usw. gelten als unbe-
stimmte Ipolitsische GIriixppen ’ «

Zur Vermeidung irrtümlicher Auslegung mein-er Erklärung
weise ich fern-er darauf hin, daß die Zuständigkeit der Polizei
zu Maßnahmen ans Artikel 1.23 Abs. 2 Der Reich-spei«fiassi.in.g
vom 11.. 8. 1919 (RGBl. S. 1383) 1111D aus dem Gesetz zuim
Schutz-e der Republik vom 21. 7. 1.922 (RGBl. I S. 585) selbst-
verständlich unberührt bleibt. . —

B e r l i n W. 9,v Den 9. Dezember 1922.
Leipziger Platz 10. .

Zuckerversorgung

Jms Einverständnis mit den Herren Ministern für Handel
usnsd Gewerbe und des- annersns wer-dem in Ergänzung der
Preußischsen Ausführunigssaxnsweisuuig über die Veksorgiung mit
Zucker im Be.trie·bsfa:l)s·r-e 19122/1923 vom 14. Oktober 1922 und
meiner Rund-erlasse 11101111- 14s. Oktober, 18. und 27. November
19022 —·—— VI(1. 1341., 18.63 uan 1859 —- mit so-"so-rst:iger Wirkung
nachstehend-e Bestimmungen erlassen-:I’

< « Zur § 8 (Zuckerkarte).
Auf Grund des Beschlusses- Der Hsautptgeschtästtsstelle des-

Ziåckerverkeshrs vom 28. November 1922 wird folgen-des sang-e-
or inet:

Der Einzelrhänsdsler trennt den einzelnen Abschnitt von- »der
Karte und sammelt die Abschnitte Die Abschnitte sinds in
ein-en Umschilazgs zu legen-, der sein-geschrieben an die Kontroll-
stelle zu senden ist; der Umschlag muß folgenden Ausdruck
tragen:
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Ach verfichere hsrdurch daß sich in dissesem Uinsfchlasg
.Abfchnitste der Zuckserlarte befinden. Ich weiß, daß

ich ohne schriftliche Zustimmung der KosntrWsollftelle nur soviel
åljiusndsz1111121: 111 alwgerinsiJideter Miezige wieder beziehen darf,
als ich FariennlsclJiniLte abgeliefert 6111.612”

3111: Versen-bring dieses Umfchlliages dient ein zweit-er Um-
fciJslag, auf dem ssich der Vordrnck befindet:

,,A·««noiie Kontrollstelle für die Provinz . . . . . 111 .....”
. Die Unischlcige werden den Liuzelhansdlesn durch- die Kon-

. trollstsellen geliefert Sofort nach Empfang der Kartenabschnittse
iibeiseniden die liontrollstellen den Linzelbsandern ein-e Emp-
fangksbefchieinigung durch Post-larte:

« « »Sie haben iisnaih Ihrer sNerfiiherung . . . . Matten der
""111Ie16.1112 abwgeliefcrt Tie 91111Iprifnna bleibt vorbehalten
Ohne schriftl ich-e Genelmigung der Kontrollsstellke zu seinem

- höheren Bieuge diirfen Sie nur soviel Sinnnsdmelu in abge-
rundcter Einen-ge beziseelJ11, als Sie nach Ihrer PVersicherung
Karten-LbscliniLte abaeliefsert haben '1'1151'1gI-1c6 der Men.g-ex,.«dsie
Sie durch Enipfansgsbeschelnigung als anspAsliothekeie An-
stalten, Gsastsitiirtschsaften Frseindensheimie vertan-fl, nachweisen
und 1.112 Sie in der zulässigen Grenze fiir Schwund und Ver-
lfnt ·-«-"bieini11111'11021111'3111111126211 bsefilgt sind«

Die Karte der 31'01111'01’I‚2111II12 soll fiir den sileinhandlLr sbei
LtwaiLLr bchserducher Jiaclslprusunig ein 911151111115 112111; ihr Aus--
bleiben soll inui AnlasJ Liet en, bei der tloiisirollftsellie -n-achzusfor-
schen, ob etwa feine Sendung in 931'211'111'1' geraten ist. Der Ein-
leHiiLdiLL darf nicht 111261: 931111 111,1clLr ein«-laufen als er »in
Vor-ge16111162112 93512211 - I5 verkaufttnlachigiewiesen hat. Er bann-
die nacng-·iew esense99'..-Wge Von jsscdeui il1111 genehmeir Grothiindler
wieder laufen. 91111:(91013I)1111“1121 ist nicht r0111111116121, sieh die
Etui·sangeneschiiiianig iil1'121: die abgelieferten lartmsalsihniitte
ablief-ein oder vorlegsn 5115611112111.31229121011110011111111), daß der
151111962111061 1112611111111113.11112112 mehr iilliuiiiidziicker einge-
l-·--«ausst hita, trsiigt 21 al.·Sein. Die Kontrolle iibeL ihn ergibt sich aus
der CinJellJcniLileiLerte,auf derer fiir die abaLliefeien Karten-—-
abschnitte unld 9126112111110512111'111'112 sowie wegen des .Jn.lai·si.gL1.
Schwnndes und Vier111111125 entlastet wird

Tie lioiitiolrftselle nisnsz 211191211211, sobald sie erlensnt, diafz
der Einzell,sliiiidlsre 116121111111'1112 Als-engen an »'-,11.eler ten-. ht. Als
nbLiimfziee “91.111112 soll esu nicht gelten, wenn 121'. in nan 1.1"den«
Libgsernudelier 9112111112 rolle. PiaLilnusgen wieder licheh

Die ilnifchliige nnd D12 Elisiheiniannigiddaith werden oon
der Haguptgefchiis'51,stelle einheitl iilJ hier-gestellt 1111D den« Kontroll-
stellen ii«berssa:-.idst. -.l·i’ontsltroflsellsenk 10’1’. 111 sich im »allgemeinen
bei Prüfung- der sub-cgsSliefeiten Ziiccserlartcns auf estnhproben be-
116111111211.9I1g12'11'.21112 Piufnnusn olien nur vorgen-01111112111
weidem wenn “11111'11111111111' odse1'. Be 111110'1D111 daJ u bsssefondere Ner-
.111 111111111 6121211119115 Sisfdnutlel die 1116912112121'1211”1911112111:
abschni tte zu wiegen, darf benutzt 1«wetdei.i

II
6 nnd 9 lVeliescrnng der

handlinig2eii).
Die Hsautptgeschsiiftsftlellee des Zuckerverksehrss hat mitmein-ein

lkiniverftiinssnis- angeordnet daß jeder Apotheke fiirTTezieniber
1199.2 je lief-f ihrerhatinsazentischiir Angestellten zehn Kilo-
graniniZislcber Jnr Herstelluna von orrzneimiitein geliefert wer-
den Die SioulLLllstsel 1. haben sich an D2111 Regi eri»-inigs- und
Miediziiisiialtat der znslaudigien Regierung mit dem Ersuchen zu
wenden, ihnen 12111 911212.eiihiuis derApolhieksenlunt-er Angabe der
darin beschäftigten 1161111111111zeitlichen lnsgstiellten zugehen zu
lassen-. Auf Grund »der von der Regierung mitzuteilendeni Lisfte
werden fsiir die einzelnen- Anat-hellen Reznqklsclseins 11011 den
Kontrollstellsen audasefrellt Dies:Kardinal-e zu den BenigdlfaseinLn
wserjdenl ivon der Daubtrefcliastssuelle des Zuerertdertems herge-
stellt unid auf Anforderung der Kontrollstellien 4111126211211 Auf
Grnnsd der eJugssschlLine kann- die Apotheke den Zucler bei
seinem Groß- oder Kllinlsandler bie.z«·iiehe'11. Die Bsesliieferusng er-
folgt »aus d'11 fiir »dieerZwecke vorgesehenen 5 Prozent

Aiuch der TrogenhandLl braucht chler 31'111: serstellung deu-
jenigeu Arznseimittei-,-l D112 durch die Verordnung vom-I9Oktober
1.9l)1 dem frseien Verkehr überlassen 1130162111 sind. Da es sich
nur um wenige Arzneimittel handelt, kann für die Diogen-
handlungeii nur die lieberweifung geringerer Meugen Zucker
in Frage kommen Die Kontrollftellen haben im Benehmen
mit dem Verbande D25 Drogenhandeis einen Schlüssel auf-
zustellen, um den Drogenhandlungeu ebenfalls Zucker in einer
angemessenen Menge für Rezepturzwecke auf Bequssfcheiue
liefern zu können. Je Kopf der kaufmännischen Angestellten
in einer Drogenhandlung darf höchstens auf den Monat ein
halbes Kilogramm in Frage kommen. Für andere Zwecke

Zu den gis§ Apotheten und Diogen-

.je einem PfundZ

 

darf den Drogeuhaudluugen Zucker aus den vorbehaltenen
5 Prozent nicht gegeben werben. Sie find insoweit auf die-
jenigen Zuckermengen zuverweifen, die Von der ZuckerwirtfchaftS-
stelle für Industrie und Gewerbe besonders zur Verfügung
gestellt werben. I

I I.
Da bezüglich D25 Anteilzuckers für die Rübenanbauer auch

Nr. II meines Runderlasseg vom 27. November 1922 -— VId
1809 —- zu Zweifeln und Beschwerden Anlaß gegeben hat«
bestimme ich, daß Von dem Bezuge Von Zuckerkarten mit feinen
Haushaltsangehörigeu nur ausgeschlossen ist, wer vertrags-
mäßig für den Anbau von wenigstens 50 Morgen Raben Von
Fabriken Anteiizucker zu erhalten hat. Arbeitnehmer, die nicht
zum Haushalte D25 Nübenaubauers gehören, haben, auch
wenn sie Anteilzucker empfangrn, Anspruch auf die Zuckerkarte.
Das Gleiche gilt für die in Zuckerfabriken Beschäftigten

Der Verpflichtunggfchein Idvieg Großhändlers (Aulage B 1
der 9Iu511111r11n95=Anweisung Vom 14. Oktober 1922) erhält die
in der Anlage angegebene Fassung.

Die Herren Regierungspräfidenten und die Kommuuals
ver-blinde haben Abdruck dieses Runderlaffes erhalten. Für
die Herren Regieruiigspräfidenten in Caffel, Wiegbaden und
Sigmaringen sind Abdrucke für die Kommunalverbände bei-
gefügt.

In Vertretung:
« Dr. Ramm.

Znckcrvcrteilmig.

Ab 1.. Dezember .1922 darf Mundzuiker nur gegen Marken
verkauft werden

Die Zuckerkarte bsteht ans einein Stammteil mit je zwei
AbSchnitieu (A und B))fiir die Monate Dezember, Januar
Februar, März-

Jeder der Dezember-Abschnitte berechtigt zum Bezuge von
’ncker. Außerdem wird die Sondermarke A

mit einem EsslunduZucker beliefert, so daß zusammen für den
Monat Dezember drei Pfund Zucker auf den Kopf der Be-
viilkeiung entfallen

ålllit 96111111 des Monats erlischt die Gültigkeit der be-
treffenden Abschnitte

Die Zuckerlarte muß beim Einkan dem Kaufmann
Konsumvereine Berufsgenossenschaften usw.) vorgelegt werden. —
Der Berkiiufer musz die Abschnitte selbst abtrennen. Lose Ab-
schnitte find nngültig und darf Der’ Zuckerhändler keinen Zucker
daran verabfolgen .

Tie Abschnitte 111D an die Zuckerkontrollstelle Breslau,
Hnnimer i 21, eingeschrieben oder als Wertpaket bis zum 5. des
darauffolgenden Monats (z. B. die Dezeinbermaiken bis zum
5 Januar ufw.) eian enden ·

Die dafür zu verwendenden Beutel werden durch die Lie-
11.ranten zugestellt Auf dem Beut.l muß der genaue Inhalt
der übersaudten Zuekermarken in dz (Doppelzentner) angegeben
sein. — Die .19/01 iir Einwiegen, Schwund usw dürfen nicht in
Abzug gebracht werden, sondern werden von der Zuckerkontroll-
stelle selbst verrechnet Der Ende Dezember 1922 zurtLVerteilung
kommende Zucker darf erst im Januar 1923 ausgegeben werben.

Belief1ert darf zunächt nur die Januarmarke A werden und
zwar mitl Pfund.

Ueber D12 Jonnarmarke B sowie über die Sonderniarke B
folgen noch Bestimmungen

Jeder Kleinhandler hat das Kontrollbuch selbst anzuschaffen
und iiberfichtlich zu führen

Cs ist verboten, die Abgabe von Zucker von dem Zukan
anderer Waren abhängig zu machen Zuwiderhandlungen
werden bestraft. «

Kontrollstelle für Niederschlesieu

des Zuckerverkehrs 1922/23 e.V

Sitz Breslau

J.·Nr. K. I. 3321. 53215, Den 28. Dezember 1922.
Sonderzuweisung 0011 Mundzucker für 611119111192,

werdende und ftillende Mütter. .
Laut minifterieller Verfügung find dem Kreise Oels 70 31.1

Mundzucker zugewiesen. die zur Verteilung an Säuglinge,
werdende und ftillende Mütter und für solche Zwecke bestimmt
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sind, für die eine anderweitige Deckung nicht vorhanden ist.
Für letzte Fälle kommen hauptsächlich Wohltätigkeitsanstalten,
Speisungen schwächlicher Schulkinder in Frage.

Eine Belieferung dieses Zuckersauf Abschnitte der Zucker-
marke ist nicht statthaft. Er darf vielmehr nur auf Be-
scheinigungen der Hebammen hin oerabsolgt werden. Zu
diesem Zwecke werden die Hebammen des Kreises angewiesen,
für Säuglinge, werdende und stillende Mütter ihres Bezirks
bis zu zwei Pfund pro Kopf auszustellen.

Die Kaufleute haben diese Bescheinigungen zu sammeln
und auf Grund dieser die Berrechnung mit der Edeka vor-
zunehmen.

Die Verteilung des Zuckers an die Wiederverkäufer zur
Abgabe an die Verbraucher erfolgt ebenfalls durch die Edeka.
Die Bezahlung des Zuckers hat bei dem (Empfange zu erfolgen.
Ich weise weiter darauf hin, daß die Kaufleute bei Abnahme
des Zuckers einen Zuckersack mitzubringen haben.

Der Vorsitzende des Kreisaussthufses.

J.-Nr. L. I. 8558. Oels, den 22. Dezember 1922.
Abgabe von Brennholz an Minderbetnittelte.

Zur Abgabe von Brennholz haben sich bis jetzt in
dankenswerter Weise folgende Waldbesitzer des Kreises bereit
erklär: ·

Obetförsterei Bernftaft Magistrat Bernftadt, Sächs. Forst-
amt Oels, Rittergutsbes Haselbacl)-Posteltvitz, Freiherr von
Kessel-Zentfch-iiiaake, Forstvertvaltung Ober Mühlatschütz.

Jch bitte um Nachahmung und ersuche die Ortspolizei-
behörden gegebeneusalls um entsprechenden Bericht.

Mit der Eriedigung meiner diesbezüglichen Kreisblatts
bekannttnachung vom 30.11.1922 —- 6. 262 ——— sind noch
folgende Amtsbezirke rückständig:

Jenkwitz, -Großgraben, Briefe, Grüttenberg, Dorf Julius-
burg, Spahlitz, Schtnarse, Langewiese, Groß Weigeldorf, Görlitz,
Bohrau, Cunersdorf, Schmollen, Vielguth, Kraschen, Wi helminen-
ort, Vorstadt Beruftadt, SBaugau, Ulbersdorf, Stronn, Wa"bnitz,
Korschlitz.

Jch erwarte nunmehr Erledigung bis 15. Januar 1922.
Fehlanzeige ist erförderlich.

Oels, den 22. Dezember 1922.
Jagdpachtverträge.

Durch die Verordnung der Justiz-Finauz-Landwirtschasts-
und Volkswohlfahrtsminifter vom 23. November 1922 (G. 6. 6.
440) ist die Pachtschutzordnung vom 27. September 1922 (G.
6. 6. 287) auf Jagdpacht- und Fischereipachtvertriige ausgedehnt
worden. Die Pachteinigungsämter sind bei den Amtsgerichten
für deren Bezirk gebildet. Nach der Verordnung vom 23. No-
vember 1922 können dieselben unter Ausschluß des Rechtsweges
Bestimmungen der im § 2 21b’at; 1·unter b der Preußisehen
Pachtfchutzordnung vom 27. November 1922 bezeichneten Art
auch für Verträge ts:effen, welche die Ueberlasfung von Jagdeu
oder Fischereien oder von Grundstücken zur Ausübung der Jagd
oder Fischen-i gegen Entgeld zum Gegenstande haben. Demnach
können Leistungen, die unter den veränderten wirtschaftlichen
Verhältnissen nicht mehr gerechtfertigt sind, anderweitig fest-
gesetzt werden. -

Zuständig ist sowohl das Pachteinigungsamt, in dessen
Bezirk das den Gegenstand d s Vertrages bildende Grundstück
ganz oder zum größten Teile liegt, sls auch das Pachteinigungs-
amt bei dem Amtsgericht am Sitze des übergeordneten Land-
gerichts. Jst der Vertrag bei dem 1. Pachteinignngsamt ein-
gereicht, so ist dessen Vorsitzender befugt, auf gas vom Antrags-
gegner binnen 1 Woche nach Bekanntgabe des Antragis an ihn
schriftlich zu stellende Verlangen verpflichtet, die Sache an das
Pachteinignngsamt am Sitze des Landgerichts zu verweisen. Die
Verweisung ist für das Letztere verbindlich Die Herren Jagd-
vorsteher ersuche ich, sich künftig ersorderlichenfalls an das Pacht-
einigungsamt zu wenden.

J.-Nk. 11.1.9658;

L. I.

Oels, den 22. Dezember 1922.
Vogelschith.

Jch nehme Veranlassung, die Ortspolizeibehörden und
unterstellten Landjägereibeamten darauf hinzuweisen, mit allem
Nachdruck gegen das stellenweise stark eingerisfeue Unwesen des
Singvogelfanges einzuschreiten, unter Beachtung der Vorschriften  

des Vogelschutzgesetzes vom 30. Mai 1908 (R. G. Bl. S. 317
und desGesetzes vom 8. Juli 1920 G. S. 6. 437) betreffend
Abänderung des § 34 d;s Feld- und Forstpolizeigesetzes vom
1. April 1880, (,G. 6. S 230.) Auch aus die Anweisung (zur
Ausführung des lsiesetzes vom 8. Juli 1920) der Minister für
Landwirtschaft nnd für Wissenschaft Kunst uud Volksbildung
vom 20. Dezember 1920 und die Polizeiuerorduungen drfelben
Minister vom 30. Mai 1921 uud vom 15. Juli 1922 sei bei
dieser Gelegenheit nochmale verwiesen Aus Grund des«Ge-
setzes, betreffend Abänderung der Gwerbeordnung vom 29. Juli
1908 (R. G. Bl. S. 463s in Verbindung mit §§ 35, Abs. 2, 3
und 4 der Gewerbeordnung kann unter Umständen gegen den
Singvogel ang mittelbar insoweit eingeschritten werden, als Ge-
werbetreibendeu der Handel mit lebendigen Vöge n versagt
werden muß, wenn Tatscheu vorliegen, welche die Unzulässigs
keit der Gewerbetreibendeu in Bezug auf diesen G-.tverbe-
betrieb dartueu

Oels, den 21. Dezember 1922.
Betriebs-steuer.

Den M-agistratenz., Guts- und Gemeindevorständen geh-en in
den nächst-en Tag-en die Auszüge aus dier Betriebs-freuer-N"ach-
weisung für das Etatsjahr 1922 nebst den Steuerzuschriften mit
dem Ersuchen zu, diese den einzelnen Steuerspflikchitsiigen gegen
Viehändigungsschein zuzustellen nnd letzte bestimmt bis zum
15. Januar 1923 zurückzusenden.

Die Betriebsftener ist an die Kämmecrieikasse b-zw. an. »die
Herren Guts- nud lsjemeindevorsteher zu zahlen nnd von diesen
im Laufe des- Mlonats Januar 1923 im ganzen an die Kreis-
kommunalkasse hierselbst abzuliefern ‘

Im Falle des Verzuges eines Steuerpflichtigken ist die« be-
treffende Zuschrift mit der Anzseige, wann und wohin dieser
verzog-en ist, zurückzusenden

L. Il. 2033.

 

L. I. 9644.

 

O e l s, den 27. Dezember 1922.
Ergänzungszusehüsse für Schulverbände. '

Es isst in letzter Zeit mehrfach vorgekommen-, daß mir An-
träge der Schuliverbände auf Erwsirkung vson einmaligen Er
gänzungszuschüssen ohne die erforderlichen- Unterlagen- zugegan-
gen sind. Durch die dadurch notwenxdigetst Rücksragens entstehen
unnötig-es Schreibwerk und erhebliche Ver-zö-ge-rnngens. Um dies
künftig zu vermeiden, mache ich die Schulverbände daran-f ausf-
merksam, daß es zur Erwirkung eines Ergiänzungszuschsnsses der
Einsendnng folgende-r lklnterlagien bedarf:

1. Eingehend begründet-er Antrag, in welche-m auch die wirt-
schaftlich-en Verhältnisse der in Frage kommenden Ge-
meindebezirke zu erläutern sind.

2. Haushaltsanschslag und Rechmtngsauszugs der Sch:ulkassse.
3. Formularmiäszsigsesr Antrag (·verg·l. Kreisiblatt 1919 S. 301).
4. Anga·be,"wann und in welche-r Höhe letztmalig ein Ergän-

ziungszuschuß bewilligt word-en ist. ś
a. Jm Falle, dasz es sich um ein-en Zuschuß zu baulichen. Jn-

standssetzungen handelt, Beifügung eine-r Zusatumseustellmig
der entstehenden Kosten (nach Abzug des staatlichen Bau-
sdrittesls-). « "

Anträge, welch-e künftig ohne voll-ständige Unterlagen ein-
gehen, finden keine Berücksichtigung. ·

L. 1.9678. O els, den 23. Dezember 1922.
Beschäftigung von Anständern in Industrie, Gewerbe

und im Haushalt. ‘-
Da· die näheren Bestimmung-en zttsr Beschäftigung- von Auss-

ländern in den vorbezeichneten Betrieben ersst in einigem Wochen
zu erwarten sind-, hat der Herr Präsident der Reichsairbiexitsver-
waltunig die Lasndesarbeitsämter angewiesen-, die Genehmigung-en
zur Beschäftigung von Aussländern in industriellen .un·d gewerb-
lichen Betrieben sowie als niedere Haus-angestellte allgemein
ohne besonderen Antrag vorläufig bis zum Jl. Februar 1923
zu verlängern, damit das Genehmig-u·n-gs-verfahren nach Inkraft-
treten der Verordnung über die Einstellung und Beschäftigung
ausländischer Arbeit-er einheitlich durchgeführt werdens kann.

Die Orts-polizei- und Orts-behörden ersuschie ich- uxm wie-der-
halte ortsübliche Bekanntmachung.

Vers. d. M. d. I. v. i8. 12. 1922 —-— II D 2094 —
Festnahsmsen

Zum Zwecke der- Strafberechnung bei gerichtlichen Verm-
teilungens ist es notwendig, den genauen Fesitpunkt des Begiinns
der etwa anzurechnen-den Untersuchitngsijaft festzustellen-. «Da
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zur Untersuchungs-haft auch diejenige Haft, die von Der vor-lau-
figen Festuahme an bis zur Erofifnung des- Haftbefehxls vertbusßt
wird, sowie die Aussliieferungkshaft geb-m31, hab-ein die Polizei- uind
Lasndjiäsgereibieamtsen künftig bei jeder Festuahsme nebeni idem
Datum auch »die genaue Tageszeit, zu der die Festnahmes er-
folgt ist, nach Stunden und Minuten in den Akt-en zu ver-
merken. - . «

L. 1.9719. Oselss, den 27. Dezember 1922.
Vorstehensde Verfügung bring-e ich »den Ortspolizeibehörden

und Landsjägereibeamten zur Kenntnis und ersuche um ge-.
naueste Bea ch-tun.g.

L. 1.9727. O els, den 27. Dezember 1922.
Vers. D. M. d. J. v. 18. 12. 1922 —- II (138121 —

Zeitung-sverbot.

Auf Grund der §§ 2»1, 8 Ziff. 1 des Gesetzes zum Schutze
der Respusblik vom 21;. 7. 1922 (RsG-Bl. 1« S. 585) wird hier-
mit das Erscheinen der ,",Einh-eitsfront«, Organ der Allgemeinen
Arbeiter-Union, Einheitsorganisation, für den Bereich des Frei-
staats Preußen auf die Dauer von 14 Tagen- vbsm Zeitpunkte
der Zustellung ab verboten.

O el si, den 28. E-‘öember 1922.
Bekanntmachuiig. «

Laut Meldung des- Kreissausschusses Brieg sind dem Guts-
borstasnd Miansgsschiitz die Zuckerkarten

Serie G. 12 Nr. 87 592
in Verlust geraten. , .
ba Ich warne die Geschäftsleute- vor Betieferung dieser Zucker-
" Irren.

K. I. 3320.

87 973 

Der Vorsitzsende des Kreisausschusses.

L. 1.9493. O e l s, den 22. November 1.922.

Viehseuche. s«
.. Der Rotlauf unter dem Schweiiisebestande des Stellende-
fitzers Gotttieb S chsolz in Wabnitzxisst erlosch-en. Die Sperr-
..maß-regelu sind aufgehoben.

O els, vden 27. Dezember- 1922.
Viehseuche. ś «

Auf den Dominien Schilanz und GrofzSchottgaih Kreis

.L. I. 97-54.

Breslau-., ist die Maul- und Klauenseuche mntstierärztliich fest--
gestellt worden.

O els·, den 27. Dezember 1922.
Viehseuche.

Die Maul- und Klauenseuche in Trattaschsine bei dem Land-
««"w-irt Gustav O be r n ik ist erloschen. (Krei,sblatt 1922 S. 263
dom 25. 11. 1922.)

L. T. 9750.  

L. I. 9593. O e l s, den 22. Dezemiber 1922-.
Die Sschsweizer Paul Frohn, geb. 29. 5. 1901 in Za-

lenze bei Kattowitzi, und Heinrich Bei e r, geb. 21. 11. 1901
in Hinsdenbsurg OS., zuletzt »in Lichtenberg .»(Krsesis Grot.tkau) in
Stellung gewesen, werden wegen mehrerer Diebstähle gesucht.

Festnahme und Mitteilung an Oberistaatsaniwalt Brieg zu
3 J 1731/22. «

O elss, den 22. Dezember 1922-.
Fahndung. ·

Am 17. November D. »J. ist der Strafgefanigene Emil
G nida der Strafanstalt Gleiwitz von der Auszenarbeit ent-·
wichen. · l

Personalbeschreibungt .
Gnida EmiL Arbeiter, geb. am 19. Mai 1900 zu Hin·den.«-

burg OS., 1,70 m groß, kräftige Gestalt» Haar: besond, Bart:
feinen, Gesicht: oval, Stirn: niedrig, Auge: grau, Nase: ge-
wöhnlich, Zähne: lücksenhaft, Gang und Haltungp gerade,
Sprache: dentschpolnsisch beide Unterarme tätow.iert.

Besondere Kennzeichen: riecht-es Auge grauen Star.
Mitteilung an Resgierungsipräsident Ostpeln zu IaVI 4)

2606. « -

L. I. 9651 .

O e l s, den 22. Dezember 1922.
Fahndung. "

Am 24. November d. J. t«ia:cl)niittagss siist der Straf-gesan-
geue Franz Tkoez, welche-r in der Strafanstalt Gleiwitz
eine Strafe verbsüszte, svou der Auszenarbeit entwsichiem

Personalbefchrei«bun-g: «
Tkocz Franz, Drahstzieher,·ge«b. am 6.»Oktobser 1898 zu

Hindeuburg 1,64 m groß, kräftige Gestalt, Haar: blond, Bart:
aufrecht getragen-en Schuurrbart, Gesicht: länglich, Auge: grau,
inse: etwas gebogen, Zähne: vollständig, Gang und Haltung:
gerade, Sprach-e: deu.tsch«polnisch, linke Hand ein T tätoswiert.

Besondere Kennzeichen: feine.
Mitteilung asn Regiernngsspräsident Ospipeln zu IaVl 4)

L. l. 96513.

2.570

O e l s, den 22
Fahndung. _

Gesuscht wird der entschwundeue Schimiedeleshrlsing Walter
S e iffe rt aus Winzig, Kreis Wohl-au. .

P e rso n alien: geb. am 5. 1. 1906 in Winzig., 1,70 m
groß, nntersetzh dunke«lbslond, blaue Btuse, Hose, graue Schirm-
niutze.· «

Nachricht an Polizeiverwaltung Winzig

I... l. 96t3.-2. Dezember 1.922.

11.1.8426. O e I s, den 23. Dezember 1922-«.
Bestätigung.

Der Freistsellsenbesitzer Ernst Eis ebith aus- Dorf Ju-
liusbnrg ist zum 2. Schöffen der Gemeinde Dorf Inliuskbairg
gewählt worden-. «

Der Landen-t-
C” VI Schulz.‚J.

Sparsamkeit an falscher Stelle rächt sich meistens
durch die cFolgen. Gibt man den Säuglingen Schleim-
oder Mehlabkochmigen, fo setzt man sie der Gefahr
der Nesselerkrankung oder manchmal sogar chronisch
Verlaufender Ernährungsstörungen aus, weil die
Kleinen zur Sattigung mit viel zu großen Mengen
vollgepumyt rLerdenmüssem Milch, Zucker und Malz
bedurfen die Oauglinge zur Hebung der Kräfte, der
Gewichtszuziahme »und zur gesunden Entwicklung.
Deshalb wahlen die Jungen Mütter Neftle’s Kinder-
mehl, denn »dieses enthalt die angegebenen Nährstoffe
in·muttermilch·ahnl»icher Zusammensetzung Eine illu-
strierte Yroschure uber die Pflege des Kindes kosten-

ff; los erhaltlich »durch »Linda«-Gesellschaft m. b. H»
.«:k.·s:«j, Abt. N 3, Berlin W 57. «

sitetiec siir modernen Znsnekslli
Plomben etc« Zahnziehen mit örtlicher Betäubung,

schonendste Behandlung
» . ‚

EWWII sMIssbL Delilisl
« » Sprechze»it: .

in Klein Oels: m Vielguth:
Montag, Mittwoch, Freitag Dienstag Donnerstag Sonnabend

von 8 bis 4 um. non 8 bis 4 um.
Sonntags nur nach vorheriger Anmeldung.
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rinnt n ans
Weinerennereien

nnn Eeettiieanlniten
eingeführt-er bekannter Marken suchen für

Oels und Umgebung einen

tsei etei
s Nur bestempfohlene Herren, welche nachweis-

. bare Erfolge beibringen können, wollen sich
mit Aufgabe von Referenzen melden unter

E. V. an die Expedition dieses Blatte

 

 

    


